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Studie  empfiehlt
flächendeckende  Etablierung
von  Beauftragten  für
Kinderrechte
Eine  im  Auftrag  des  Deutschen  Kinderhilfswerkes  (DKHW)
erstellte  Expertise  spricht  sich  für  die  Etablierung  von
Ombudspersonen bzw. Beauftragten für Kinderrechte auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene aus. Als Ausgangspunkt dient eine
vergleichende  Untersuchung  von  Ombudspersonen  und
vergleichbaren  Stellen  auf  europäischer  Ebene.

Aufgaben der teilweise neu zu schaffenden Stellen wären neben
der  Bekanntmachung  der  Kinderrechte  vor  allem  die
Interessenvertretung von Kindern in Politik und Gesellschaft,
das  Monitoring  der  Umsetzung  der  UN-Kinderrechtskonvention,
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die Förderung der Beteiligung und Partizipation von Kindern
sowie  die  Bearbeitung  von  Beschwerden  von  Einzelnen  und
Gruppen.

Eine  einzelne  Beauftragtenstelle
reicht nicht aus
Die  Expertise  stellt  zudem  fest,  dass  eine  einzelne
Beauftragtenstelle, beispielsweise auf der Bundesebene, diese
unterschiedlichen  notwendigen  Aufgaben  nicht  befriedigend
umsetzen könne. Vielmehr müsse ein Netzwerk von Beauftragten
auf kommunaler, Länder- und Bundesebene entwickelt werden, die
miteinander kooperieren, sich inhaltlich abstimmen und eine
gemeinsame Strategie zur Förderung der Kinderrechte entwickeln
und  umsetzen.  Ausgangspunkt  der  Expertise  ist  eine
vergleichende  Untersuchung  von  Ombudspersonen  und
vergleichbaren  Stellen  auf  europäischer  Ebene.

Handlungsbedarf  und
Handlungsmöglichkeiten
„Die  Studie  weist  eindrucksvoll  den  Handlungsbedarf  und
Handlungsmöglichkeiten  für  ein  Netz  an  Beauftragten  für
Kinderrechte nach. Die zu bearbeitenden Aufgabenfelder sind
klar definiert und umreißen den Auftrag an die Politik auf
allen  Ebenen  tätig  zu  werden  und  entsprechende  Stellen
einzurichten“,  betont  Holger  Hofmann,  Bundesgeschäftsführer
des  Deutschen  Kinderhilfswerkes.  „Für  uns  als
Kinderrechtsorganisation steht die Umsetzung der Kinderrechte
und der sich damit verbindenden Aufgaben im Zentrum. Dabei
können  die  auf  den  unterschiedlichen  politischen  Ebenen
angesiedelten  Beauftragten  hinsichtlich  ihrer  Aktivitäten
sinnvolle Schwerpunkte setzen: Einzelfallarbeit beispielsweise
wäre auf der kommunalen Ebene zu verorten, während die Landes-
und Bundesebene die Gesetzgebung begleiten würde“, so Hofmann



weiter.

Good-practice-Erfahrungen  und
Wissen sicherstellen
„Aus  Sicht  des  Deutschen  Kinderhilfswerkes  sollten
Ombudsstellen auf der Landesebene den Informationsfluss unter
den  Kommunen,  Good-practice-Erfahrungen  und  Wissen
sicherstellen,  gemeinsame  Positionierungen  erarbeiten  und
dessen  Transfer  gewährleisten.  Ähnliches  gilt  für  eine
entsprechende Stelle auf Bundesebene, für die unterschiedliche
Konstruktionen  denkbar  wären,  etwa  analog  dem  Unabhängigen
Beauftragten gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern, unter
Einbeziehung  der  Kinderkommission  des  Deutschen  Bundestages
oder  mit  Verantwortung  bei  Servicestellen
zivilgesellschaftlicher  Träger“,  sagt  Hofmann.

Gesetzliche Absicherung der Stelle
erforderlich
Die  Untersuchung  für  das  Deutsche  Kinderhilfswerk  kommt
weiterhin  zu  dem  Ergebnis,  dass  Ombudspersonen  oder
Beauftragte  nicht  nur  eine  symbolische  Funktion  erfüllen,
sondern ihre Aktivitäten substanziell umzusetzen seien. Dafür
wären eine gesetzliche Absicherung der Stelle, ihrer Aufgaben
und des Verfahrens zur Berufung erforderlich. Zudem sei auf
inhaltliche  Unabhängigkeit,  Weisungsfreiheit  sowie  eine
hinreichende personelle und finanzielle Ausstattung zu achten.
Sowohl  bei  der  Ausgestaltung  als  auch  an  der
Strategieentwicklung  seien  Kinder  und  Jugendliche  zu
beteiligen. Denn der oder die Beauftragte verfüge nicht qua
Amt  über  die  „richtige“  Einschätzung  der  Kinder-  und
Jugendinteressen,  befinde  sich  aber  in  der  Position,  die
erforderlichen Perspektiven zusammenzubringen und diese an die
richtigen Stellen in Politik und Verwaltung zu adressieren.



Download
Die Erstellung der Expertise „Ombudspersonen und vergleichbare
Stellen  im  europäischen  Vergleich  –  ein  Ausblick  für
Deutschland“ durch Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl von der Freien
Universität  Berlin  und  Dr.  Thomas  Meysen  vom  SOCLES
International  Centre  for  Socio-Legal  Studies  erfolgte  im
Rahmen  eines  Projekts  der  Koordinierungsstelle  Kinderrechte
des  Deutschen  Kinderhilfswerkes.  Die  Koordinierungsstelle
Kinderrechte begleitet die Umsetzung der Europaratsstrategie
für die Rechte des Kindes und die EU-Kinderrechtsstrategie.
Sie wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Die Expertise kann unter
https://dkhw.de/studie-ombudsstellen heruntergeladen werden.
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